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R. M A L C O L M E R R I N G T O N 

König und Stadt i m hellenistischen Makedonien: 
die Rolle des Epistates 

Trotz des allgemeinen Titels dieses Beitrags ist es nicht meine Absicht, hier alle 
Aspekte des Verhältnisses zwischen Städten und Königen in Makedonien anzu­
sprechen: Das würde den vorgegebenen Rahmen sprengen, gerade in Anbetracht 
der sich inzwischen auftürmenden neueren wissenschaftlichen Literatur sowie 
der nicht unerheblichen Vermehrung des epigraphischen Quellenbestands wäh­
rend der letzten zwanzig Jahre. I m allgemeinen kann ich aber sehr w o h l sagen, 
daß für das 3. Jahrhundert die Ausführungen von A D A L B E R T O G I O V A N N I N I , 

selbst nach einem Vierteljahrhundert, nichts von ihrer Überzeugungskraft ver­
loren haben, daß selbst die großen Städte Makedoniens keine selbstbestimmte 
Außenpoli t ik - nicht einmal i m Bereich des reinen religiös-kulturellen Austau­
sches - betreiben durften;1 und wenn das für die großen Städte zutrifft, dürfte 
es u m so mehr für die kleineren gelten; ich kann vielleicht hinzufügen, daß nach 
wie vor alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, daß auch die städtischen Finanzen 
nicht ohne königliche Aufsicht abgewickelt werden konnten. A u f der anderen 
Seite wäre aus allgemeinen Gründen und aus Vergleichen mit anderen hellenisti­
schen Königreichen zumindest zu erwarten, daß zwischen dem 4. und dem 
2. Jahrhundert gewisse Änderungen sich hätten bemerkbar machen können, da 
sich die Struktur des Staates i n diesem langen Zeitraum wesentlich verändert hat, 
wodurch auch das Verhältnis zwischen der königlichen Zentrale und den Stadt­
gemeinden entsprechende Modifikat ionen erfahren haben dürfte. O b diese Ver­
hältnisse sich allerdings genauso geändert haben, wie M I L T I A D E S H A T Z O P O U L O S 
festzustellen meint, ist eine andere Frage.2 Der entscheidende Beleg ζ. Β. für 
einen einzigen vorrömischen Politarchen, u m von einer flächendeckenden E in ­
führung dieser Funkt ion gar nicht zu reden, ist m . E. noch zu erbringen.3 

1 In Archaia Makedonia 2, 1973. 
2 Seine endgültige Interpretation liegt inzwischen vor in seinem magnum opus, Macedo­

nian Institutions under the Kings, Athen 1996. Deswegen kann im Weiteren auf ausführli­
che Hinweise auf die Sekundärliteratur verzichtet werden. Band I I sammelt alle Belege in 
einem «Epigraphic Appendix», auf den im Folgenden Bezug genommen wird. 

3 Zu den Politarchen vgl. G.HORSLEY, Ancient Macedonia. An Australian Symposium 
ed. P.J. CONNOR = Mediterranean Archaeology 7, 1994, 99-126. 
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Hier geht es mir jedoch nur u m ein Detailproblem, woraus allerdings weiter­
führende Ansätze für die allgemeine Fragestellung gewonnen werden können. Es 
wurde mir vor vielen Jahren i n der epigraphischen Bibliothek am Institute for 
Advanced Study in Princeton deutlich, und zwar beim Studium des Edson-
Archivs, auf das mich C H R I S T I A N H A B I C H T aufmerksam gemacht hatte. Es handelt 
sich u m die Rolle der aus mehreren makedonischen Städten belegten Epistatai. I n 
meiner «Geschichte Makedoniens»4 folgte ich der communis opinio über diese 
Amtsträger, wonach sie, wie der Begriff selbst nahelegt, irgendeine A r t von kö­
niglichen Beauftragten darstellen, und w i r hier i m Rahmen des schon von 
G I O V A N N I N I und anderen festgestellten Verhältnisses zwischen Stadt und Kön ig 
vor allem Belege eben für diesen prinzipiel l untergeordneten und v o m König 
irgendwie abhängigen Status der makedonischen Städte besitzen.5 A u c h das bis 
dahin veröffentlichte Inschriftenmaterial (und, soweit mir damals bekannt, das 
nichtveröffentlichte) ließ sich in diesen Zusammenhang sinnvoll einordnen und i m 
Rahmen des etablierten Gesamtbildes interpretieren. Seitdem sind einige wichtige 
neue Dokumente gefunden und veröffentlicht worden, die H A T Z O P O U L O S dazu 
stimuliert haben, das gesamte Quellenmaterial aus Makedonien sehr verdienstvoll 
zusammenzustellen und nochmals durchzuarbeiten.6 Daraus hat er einen völ l ig 
neuen Interpretationsansatz für diese Gruppe von Amtsträgern entwickelt, die er 
als städtische eponyme Beamte verstanden wissen w i l l . 

Seine Ausführungen überzeugen letztlich nicht, und einige zusätzliche Ge­
sichtspunkte, die sich aus dem neuentdeckten Material gewinnen lassen, bestäti­
gen m. E. nicht seine, sondern eher die bisherige Deutung der makedonischen 
Epistatai. Allerdings gibt es nach wie vor Unsicherheiten und Ungereimtheiten 
bei der Deutung insbesondere der Belege aus dem 4. Jahrhundert, die mir selbst 
früher nicht so deutlich waren. Ausgangspunkt für das dritte Jahrhundert bleibt 
aber die Stelle bei Polybios 5.26.5: διόπερ οϊ τ από Μακεδονίας και Θετταλίας 
έπιστάται και χείριστοι τήν άναφοράν έποιοΰτο προς εκείνον, αϊ τε κατά την Ελλάδα 
πόλεις έν τοις ψηφίσμασι καί τιμαΐς και δωρεαΐς έπί βραχύ μέν έμνημόνευον του 
βασιλέως, τό δ' δλον αύτοΐς ην και τό πάν Απελλής. Prima facie scheint dieser Satz 
klar genug, aber Polybios w i r d von H A T Z O P O U L O S als «a patently unreliable 
source, k n o w n for his slipshod use of technical terms» abgekanzelt.7 Sein Grund 
für diese drastische Äußerung ist, daß Polybios' Meinung, wie er sie interpre­
tiert, nicht v o m epigraphischen Befund, wie er ihn interpretiert, unterstützt w i r d , 
da in Thessalien keine Epistatai genannten Amtsträger belegt sind, und diese in 
Makedonien - hier allerdings beginnt der circulus vitiosus - zivile Amtsträger 

4 München 1986. 
5 Aus der älteren Literatur sei nur auf den Aufsatz von M . HOLLEAUX verwiesen über 

die Inschrift WELLES RC 45 aus Seleukeia in B C H 57, 1933, 6-67 = Études I I I , 199-254. 
6 Institutions I (wie Anm. 2) 371-429. 
7 Institutions I (wie Anm. 2) 374. 



König und Stadt im hellenistischen Makedonien: die Rolle des Epistates 53 

sind, «always having an official capacity w i t h i n the city institutions»: Gerade das 
gilt es allerdings noch zu belegen. Außerdem stammen diejenigen - allerdings 
recht wenigen - Cheiristai, die epigraphisch belegt sind, aus dem militärischen 
Bereich. Dieses Argument mag, solange es nur die reine Begrifflichkeit betrifft, 
etwas für sich haben; theoretisch vorstellbar ist, daß Polybios hier nicht techni­
sche Vokabeln, sondern allgemeine - aber doch charakteristische - Begriffe für 
königliche Funktionäre verwandte. Das kann allerdings nicht gelten für die Stel­
le, an der Polybios den Boioter Brachylles beschreibt, der nach Spartas E in ­
nahme durch Doson als dessen dortiger επιστάτης της πόλεως eingesetzt wurde.8 

Denn hier belegen zwei Inschriften, daß es sich u m einen terminus technicus 
handelt: Aus Panamara i n Karien ist ein Beschluß v o m 23. Jahr Philipps V. (198) 
für einen Asklepiades erhalten, der [αποσταλείς έπι]|στάτ[ης του βασιλέως] | Φι­
λίππου sich w o h l u m die Sicherheit des Ortes kümmerte;9 und aus Herakleia am 
Latmos haben w i r u m dieselbe Zeit einen Beschluß für zwei Brüder, Apollonios 
und Philippos aus Kalymnos, die i n Herakleia τεταγμέν[οι] έ[πι|στά]τα[ι] waren.10 

Es ist nicht recht einzusehen, warum derselbe Begriff für zwei unterschiedliche 
Funktionen innerhalb der königlichen Verwaltung Makedoniens gebraucht wor­
den sein sollte, insbesondere dann, wenn die vorhandenen Belege diese unwahr­
scheinliche Annahme nicht erzwingen. 

Polybios' Äußerungen sind also keineswegs in so allgemeinem Sinn, wie H A T -
Z O P O U L O S behauptet, «patently unreliable», denn es wäre vermessen zu meinen, 
Polybios woll te i n seinem Satz über Apelles explizit zum Ausdruck bringen, daß 
in jeder Stadt sowohl i n Makedonien als auch i n Thessalien königliche Epistatai 
und Cheiristai vorhanden waren. Der allgemeine Sinn ergibt sich deutlich aus der 
zweiten Hälfte des Satzes, die H A T Z O P O U L O S leider weder zitiert noch i n seine 
Ausführungen einbezieht, denn erst damit w i r d der allgemeine Kontrast z w i ­
schen Makedonien und Thessalien auf der einen Seite und den anderen griechi­
schen Poleis auf der anderen Seite deutlich: Außerhalb von Makedonien und 
Thessalien kommunizierten die Städte mi t Apelles auf die übliche städtische Weise 
durch ihre Psephismata, Ehren und Gaben, welche alle beschlußfassende Gre­
mien irgendeiner A r t voraussetzten; innerhalb Makedoniens und Thessaliens 
aber waren es eben nicht die Gemeindevertretungen der Städte als solche, die 
den Kontakt mi t Apelles pflegten, sondern Personen, die Polybios verallgemei­
nernd und zusammenfassend Epistatai und Cheiristai nennt. W i l l man diese 
Grundaussage des beinahe zeitgenössischen Zeugen nicht ablehnen, w o z u es 
keinen unmittelbaren Grund gibt, w i r d man schlußfolgern müssen, daß die 
lokalen Selbstverwaltungsorgane der makedonischen und der thessalischen 

8 Pol. 20.5.12. 
9 I . Stratonikeia 4. 
10 M.SEGRE, Tituli Calymnii, ASAA 22-23, 1944-45 (1952), 25f. Nr. X X I I I mit 

M. WÖRRLE, Chiron 18, 1988, 433-436. 
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Städte sowie der sonstigen politischen Gemeinden dort zumindest zu dieser 
Zeit eben nicht die regelmäßigen Ansprechpartner der königlichen Zentral­
verwaltung waren. Dazu paßt hervorragend die allgemeine Beobachtung, daß 
Personen, die i n auf Stein veröffentlichten königlichen Verlautbarungen in der 
Anrede namentlich genannt werden, außerhalb von Makedonien ohne Ausnah­
me königliche Funktionsträger sind.11 Wenn hellenistische Könige mi t einer 
städtischen Gemeinde schriftlich kommunizierten, schrieben sie niemals na­
mentlich an bestimmte Personen, sondern immer an die zuständigen städti­
schen Organe, meistens eben mi t der klassischen Formel τήι βουλήι και τώι 
δήμωι. Angelehnt an diesen «städtischen» Briefstil ist die Anrede an andere 
größere Gruppen, etwa an das Heer12 oder i n Ägypten an bestimmte Grup­
pen von Amtsträgern.13 Es wäre auf jeden Fall naheliegend, dasselbe für die 
makedonische Heimat anzunehmen, denn die hellenistischen Könige dürften 
diesen Aspekt ihres epistolographischen Stils eben von Makedonien her haben 
- woher sonst soll diese für alle Monarchien nachweisbar einheitliche Praxis 
herrühren, wenn nicht von Makedonien? Es gibt auch Belege aus dem A n t i -
gonidenreich, die diese Interpretation dringend empfehlen: Philipps V. Briefe an 
Larisa14 sind gerichtet an τοις ταγοΐς και τήι πόλει, während die anderen erhal­
tenen Briefe, w o ein Empfänger namentlich genannt w i r d , 1 5 nach der Analogie 
der anderen makedonischen Monarchien nicht an städtische Amtsträger, son­
dern an königliche Funktionäre gerichtet sein dürften. 

Es gibt aber auch andere Argumente. Eine kürzl ich von H A T Z O P O U L O S selbst 
in seinem äußerst verdienstvollen «Epigraphic Appendix» veröffentlichte Liste 
von Archonten aus Amphipol is stammt aus dem 9. Regierungsjahr Philipps V., 
datiert also damit nur ganz kurz nach den Ereignissen, über die Polybios be­
richtet. 16 

[βασιλ]εύοντος Φιλίππο[υ] 
[έτους έ]νάτου, έπιστάτου 
[ ca. 5 ] Υ τοΰ Λυσιμάχου 

Es folgen die Wörter: [οί'δε αρ]χοντες έγένοντο und dann die Nennung von vier 
Jahrespriestern (εφ ιερέως του δείνα), jeweils gefolgt von den Namen der drei 
amtierenden Archonten. Diese Inschrift zeigt m. E. deutlich, daß zu dieser Zeit 
i n Amphipol is der Epistates weder eponym war noch zu den städtischen A r ­
chonten gehörte, denn dieser Sohn des Lysimachos w i r d zwar als amtierend und 
als mitverantwortl ich für die Aufstellung der Urkunde unmittelbar nach der 

11 Belege bei WELLES, RC passim. 
12 WELLES, RC 39; LENGER, Ord. Ptol. 42. 
13 LENGER, Ord. Ptol. 18. 
14 Syll.3 543. 
15 Gesammelt von HATZOPOULOS, Epigraphic Appendix Nrr. 8, 9, 15, 17 vgl. 19. 
16 Epigraphic Appendix Nr. 61. 
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Datierung durch das Regierungsjahr des Königs erwähnt, aber bei der Auf ­
listung der drei jährlich amtierenden Archonten w i r d das jeweilige Jahr nach dem 
städtischen Datierungssystem, eben nach dem Priester des Asklepios, bestimmt, 
und zwar gleich viermal hintereinander. Daraus muß man w o h l schließen, daß 
die Erwähnung des Epistates kein normales städtisches Datierungskriterium 
war; eponym war der Priester. Der Epistates war aber zumindest u m diese Zeit 
gewiß ein bedeutendes Verbindungsglied zwischen König und Stadt, das es ne­
ben dem König besonders hervorzuheben galt. W i r haben es also in dieser I n ­
schrift nicht mi t einem, sondern mi t zwei Datierungssystemen zu tun, einmal 
nach königlichen, d. h. gesamtstaatlichen Kriterien (eben dem Regierungsjahr 
des regierenden Königs), und einmal nach rein städtischen Kriterien. Genau die­
selbe Prozedur läßt sich jetzt i m Präskript des amphipolitanischen Psephismas 
für die Asylie von Kos erkennen:17 βασιλεύοντος Αντιγόνου έτους ενός και τεσ­
σαρακοστού, έπιστάτου Ξενίου τοϋ Όργέως, εφ ιερέως Λυσιμάχου. M a n datierte 
also i n Amphipol is i n offiziösen Urkunden i m 3. Jahrhundert v. Chr. sowohl 
nach dem städtischen Eponymen (dem Asklepiospriester) als auch nach dem Re­
gierungsjahr des jeweils regierenden Königs. Der Epistates w i r d zwar erwähnt, 
war also irgendwie wichtig, steht aber selbst niemals alleine, w o h l deswegen, 
wei l er dem jährlichen Ämterwechsel nicht unterworfen war; und da man außer­
dem niemals nach seinen Amtsjahren gerechnet hat - was rein theoretisch mög­
lich gewesen wäre - , w i r d man feststellen müssen, daß der Epistates gar nicht 
als Datierungskriterium gebraucht wurde. Hinsichtl ich seiner Rolle i n der Auf ­
listung der Priester und Archonten könnte man sogar vermuten, daß der hier 
besonders hervorgehobene Sohn des Lysimachos i m 9. Regierungsjahr Philipps 
V. eben diejenigen Ämterkollegien aufschreiben ließ, die während seiner eigenen 
mehrjährigen Amtszeit als Epistates amtiert hatten, u m seine Verbundenheit mi t 
den städtischen Organen zum Ausdruck zu bringen. Diese doppelte (aber nicht 
dreifache!) Datierung, einmal nach dem königlichen gesamtstaatlichen System, 
einmal nach dem städtischen, läßt w o h l auf eine gemischte Verantwortlichkeit 
von verschiedenen Amtsträgern in den Städten schließen, wobei - wie Polybios 
deutlich macht - der Epistates als lokaler Vertreter des Königs insbesondere für 
die Kontakte zur zentralen königlichen Verwaltung zuständig gewesen sein 
muß. Bei der geringen Zahl an Belegstellen kann gewiß nicht ausgeschlossen 
werden, daß ein Epistates regelmäßig oder zumindest gelegentlich Bürger des 
Ortes war, w o er i m königlichen Auftrag amtierte. M a n denke nur etwa an 
Demetrios von Phaleron als Beispiel einer solchen symbiotischen Verantwor­
tung. 

Die Feststellung einer gemischten königlich-städtischen Verantwortlichkeit in 
den Städten scheint mir ein weiteres von H A T Z O P O U L O S als für seine Auffassung 
schlagend betrachtetes Argument zu entkräften. Er veröffentlicht Teile eines Dia-

Epigraphic Appendix Nr. 41. 
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gramma von Philipp V. (aus dem 39. Regierungsjahr, also 183 oder 182). Es 
handelt sich dabei u m eine Anordnung über die Registrierung von auswärtigen 
Athleten, die nach Makedonien kommen, u m an den Kranzagonen teilzuneh­
men. Die Namen sollten dem Priester und dem für die Spiele jeweils zuständigen 
Gymnasiarchen gemeldet werden, und zwar durch den Gymnasiarchen jener 
Stadt, die die Athleten als erste in Makedonien erreichten. Hier bricht der ver­
öffentlichte Text leider ab, und H A T Z O P O U L O S fährt fort : «In the three remaining 
lines the diagramma stipulates that i n the cities i n which there are no gym-
nasiarchs the registration of the athletes is to be carried out by the epistatai.»ls 

Aus dieser Bestimmung zieht H A T Z O P O U L O S zwei Schlüsse, einen w o h l zulässi­
gen, aber nicht ganz zwingenden, und einen weiteren, der m. E. weder zwingend 
noch überhaupt zulässig ist: 1) Es gab in jeder makedonischen Polisgemeinde 
einen Epistates (seltsam bleibt allerdings, daß H A T Z O P O U L O S sich weigert, eben 
diesen Schluß aus der eben zitierten Polybiosstelle zu ziehen!). 2) Weil die Ep i -
statai i m genannten Ausnahmefall die Aufgaben der sicherlich städtischen G y m ­
nasiarchen zu übernehmen haben, müssen auch sie städtisch sein.19 I n Anbe­
tracht der Tatsache, daß gerade für Amphipol is unter demselben Kön ig auf die 
ständige Anwesenheit von sowohl städtischen als auch königlichen Amtsträgern 
zu schließen ist - über ihr genaues Funktionieren und die Einteilung ihrer Auf ­
gaben ist zwar gar nichts bekannt, man w i r d aber ohnehin keine saubere Tren­
nung nach den Grundsätzen rationaler Funktionsanalyse erwarten - , w i r d man 
kaum Schwierigkeiten mit dem Gedanken haben, daß der königliche Epistates, 
w o eine Stadt so unterentwickelt war, daß sie keinen Gymnasiarchen aufbieten 
konnte, die kaum sehr aufwendige Registrierung der dort auftauchenden frem­
den Athleten vornehmen konnte. 

I n Amphipol is haben w i r also Spuren sowohl einer königlichen als auch einer 
städtischen Ämterstruktur gefunden. Wenn diese Situation in Amphipol is er­
kannt werden kann, dann ist es naheliegend, etwas Ähnliches für die makedoni­
sche Großstadt Thessalonike zu postulieren. A u c h hier w i l l H A T Z O P O U L O S die 
mehrfach belegten Epistatai als städtische Amtsträger einstufen, wobei mi r auch 
nach mehrmaliger Lektüre unklar bleibt, wie er den «Unterepistates» (ύπεπι-
στάτης) Sosipatros, der ca. 240-230 zusammen mi t fünf w o h l städtischen D ika -
stai einen Antrag zu Ehren von Admetos, Sohn des Bokros, an die Boule von 
Thessalonike einbrachte, einstuft bzw. sein amtliches Verhältnis zum Epistates 
auffaßt.20 A u c h hier scheint die Annahme eines königlichen Beauftragten nach 
wie vor prima facie wahrscheinlicher. Eine Parallele zum Präskript von A m p h i ­
polis ist auch für Thessalonike erhalten; ohne den Paralleltext aus Amphipol is 
würde sie allerdings zweideutig bleiben, denn der Epistates w i r d hier erst nach 

18 Epigraphic Appendix Nr. 16. 
19 Institutions I (wie Anm. 2) 392-393. 
20 Epigraphic Appendix Nr. 50; Diskussion in Institutions I (wie Anm. 2) 375f., 382-383. 
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dem städtischen Priester erwähnt. A u c h die bekannte königliche Anordnung 
über die Gelder des Sarapistempels, die die Anwesenheit sowohl des Epistates als 
auch der Dikastai bei der Öffnung der Schatztruhe anordnet, scheint mi r besse­
ren Sinn zu machen, wenn w i r die Beteiligung der zwei Säulen der Verwaltung 
erkennen, nicht nur der städtischen Behörde, sondern auch des königlichen Be­
auftragten, damit bei dieser finanziellen Angelegenheit die königliche Aufsicht 
auch über die städtischen Finanzen gewährleistet w i r d . 2 1 Allerdings wissen w i r 
seit kurzem, daß es i n Makedonien tatsächlich königliche Richter (βασιλικοί δι­
καστού) gegeben hat, die auch an privaten Geschäften beteiligt waren. Es handelt 
sich bei der neuen Urkunde nämlich u m eine private Grundstückskaufurkunde 
aus ?Tyrissa, w o von einem Prozeß vor βασιλικοί δικασταί die Rede ist.22 D i ­
kastai ohne weiteres A t t r i b u t erscheinen auch in der frühen Liste von Grund­
stücksübertragungen aus Mieza, die w o h l aus dem 4. oder frühen 3. Jahrhundert 
stammt,23 sowie i n dem neuen Diagramma aus Amphipol is und Kassandreia.24 

Zumindest dort dürften sie βασιλικοί δικασταί gewesen sein, da sie mi t der 
Urteilsfindung i n v o m König verfügten und geregelten Angelegenheiten tätig 
waren. Die von Polyainos in Kassandreia erwähnten Dikastai,2 5 die mi t der A n ­
gelegenheit des Tyrannen Apollodoros befaßt waren, dürften allerdings städti­
sche Richter gewesen sein. 

Die neuen Dokumente lassen jetzt wieder an die Möglichkeit denken, daß die 
δικασταί i n Thessaloniki doch königlich und nicht städtisch waren. Dagegen 
könnte allerdings die Tatsache sprechen, daß das Kollegium der δικασταί i n Thes­
saloniki i n unseren zwei Belegen ausschließlich in städtischen Angelegenheiten 
tätig ist, während die δικασταί i n Tyrissa sowie i n Amphipol is und Kassandreia 
i m Rahmen des neuen königlichen Diagramma eine rein richterliche Funkt ion 
haben. I n Mieza bleibt die genaue Deutung unklar, denn die δικασταί verkörpern 
dort zwar staatliche Autori tät , aber ob diese städtisch oder gesamtstaatlich könig­
lich ist, bleibt uns verborgen. Bei den Richtern kann es sich damit vielleicht doch 
u m Amtsträger i n zwei verschiedenen administrativen Bereichen handeln. Falls 
allerdings in Thessaloniki die δικασταί doch königlich gewesen wären, würde die 
königliche Kontrol le über die Interna der Stadt noch stärker sein als bisher viel­
fach angenommen, was keinesfalls i m Widerspruch zu dem neuen Diagramma 
stände. 

Wenn i m 3. und i m 2. Jahrhundert der Epistates mi t größter Wahrscheinlich­
keit doch überall i n Makedonien ein lokaler Vertreter der königlichen Zentral­
regierung gewesen ist - wobei seine Aufgaben außerhalb des militärischen Be­
reichs nur rudimentär skizziert werden können - , muß dies nicht zwangsläufig 

21 Epigraphic Appendix Nr. 15. 
22 SEG 47, 1997, 999. 
23 Epigraphic Appendix Nr. 92. 
24 Vgl. Anhang. 
25 6.7.1. 
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heißen, daß dies immer der Fall gewesen war. Frühere Belege aus dem 4. und 
3. Jahrhundert gibt es zwar, aber nicht aus dem öffentlichen Bereich. Es handelt 
sich ausschließlich u m die Dokumentat ion von privaten Grundstücksgeschäften, 
und zwar von zwei Arten. Z u m einen ist aus Mieza eine Gruppenregistrierung 
erhalten, deren Eintragungen trotz des schlechten Zustandes des Steins eindeutig 
nicht alle gleichzeitig erfolgt sind.26 Soweit der Text der Eintragungen wieder­
herstellbar ist, w i r d der Epistates niemals ohne den Priester erwähnt. Der Stein 
ist nicht genau datierbar, seine Funkt ion kann nur vermutet werden. A m ehe­
sten stammt die Urkunde aus einem Tempel, w o solche Privattexte auch sonst 
hinterlegt wurden. Warum sie allesamt gerade in Mieza auf Stein aufgeschrieben 
wurden, statt einfach als Papyrusurkunde deponiert zu sein, läßt sich nicht er­
sehen. 

Die anderen Belege stammen mi t einer Ausnahme (aus Kel l ion auf der Chalki -
dike, nicht genau datierbar)27 nur aus Amphipol i s 2 8 und stellen eine ganz beson­
dere Urkundengattung dar, denn es handelt sich dabei wieder nicht u m öffent­
liche Dokumente, sondern u m private Aufzeichnungen von Grundstückskäufen, 
diesmal auf Steinen, die dann auf dem jeweiligen Grundstück aufgestellt wurden, 
wie übrigens auch die neue Urkunde aus Tyrissa, w o aber in den erhaltenen 
Teilen kein Epistates, nur einmal drei Tagoi erwähnt werden. Es dürfte sich also 
wie bei der Sammelpublikation von Mieza u m Auszüge aus sonst irgendwo h in­
terlegten Papyrusurkunden handeln, wobei die engsten Parallelen aus At t ika und 
einigen der Inseln stammen, die sogenannten H o r o i , welche Grundstückstrans­
aktionen festhalten.29 Da es sich nur u m Auszüge handelt, ist es ausgesprochen 
problematisch, ein argumentum ex silentio anzuwenden. Außerdem sind die 
Dokumente nur approximativ zu datieren, denn H A T Z O P O U L O S ' Annahme, daß 
der i n den Urkunden mehrfach erwähnte Epistates Spargeus,30 der i n sechs U r ­
kunden viermal mi t unterschiedlichen Priestern kombiniert , aber auch einmal 
allein ohne Priester erwähnt w i r d , gerade in das Schicksalsjahr 357 hineingehört, 
als Amphipol is von Philipp I L erobert wurde, ist keineswegs zwingend, gibt für 

26 Epigraphic Appendix Nr. 92. 
27 M . B. HATZOPOULOS, Actes de vente de la Chalcidique centrale, Athen 1988, 27ff., 

Nr. I I I . 
28 Ein Text (Actes de vente d'Amphipolis, Athen 1991, Nr. I) wurde vom ersten Her­

ausgeber D. LAZARIDIS, BCH 85,1961, 426-429, Amphipolis zugeschrieben; HATZOPOULOS 
aber (S. 73) erwägt Argilos, das allerdings irgendwann um diese Zeit in Amphipolis aufge­
gangen ist. In Institutions I (wie Anm. 2) 389 ist diese Zuschreibung ohne weiteres Argu­
ment «probable» geworden. 

29 Cf. D. H E N N I G , Chiron 17, 1987, 143-169. 
30 Nach HATZOPOULOS muß er Sparges heißen - der Name ist nur im Genitiv belegt, 

viermal als Σπάργεως (Actes de vente d'Amphipolis, Nr. I ; Epigraphic Appendix Nrr. 84, 
86, 88), zweimal Σπάργεος (Epigraphic Appendix Nrr. 85, 87) - was «a typical Edonian 
name» (Institutions I [wie Anm. 2] 383) sein soll. Belege werden nicht angeführt, aber der 
Name scheint sonst nicht bezeugt zu sein. 
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ihn aber das einzige feste Datierungskriterium ab.31 Nach H A T Z O P O U L O S soll 
Spargeus in diesem letzten Jahr der Freiheit der letzte auf normale A r t und Weise 
frei gewählte Eponym von Amphipol is gewesen sein. Der einzige andere in den 
Verkaufsurkunden ohne Priester erwähnte Epistates Kallipos (sie)32 müßte dann, 
wenn der Stein doch von Amphipol is und nicht von Argilos stammen sollte, 
nach dieser Rekonstruktion schon früher Eponym von Amphipol is gewesen 
sein. Wenn er aber von Argilos stammt, gäbe es dort offenbar eine ähnliche Ent­
wicklung wie beim großen Nachbarn. Konsequenterweise druckt H A T Z O P O U L O S 
dann diese zwei Texte in seinem Epigraphic Appendix nicht wieder ab, w o h l 
deswegen, wei l sie nach seiner Datierung eben nicht zu den Belegen für «Mace­
donian Institutions under the Kings» gehören.33 Die Datierungsannahme ent­
behrt aber für beide Dokumente jeder Grundlage und kann nicht einmal eine 
besondere Plausibilität für sich beanspruchen, denn sie impliziert , daß der i n der 
Krise vor der Eroberung v o m entschieden gegen Philipp eingestellten Volk von 
Amphipol is frei gewählte Spitzenmann dann nach der Eroberung v o m selben 
nunmehr siegreichen Philipp als so zuverlässig betrachtet worden sei, daß er i hn 
für mindestens vier weitere Jahre i m A m t ließ, obwohl dies dem Wesen eines 
Eponymen kraß widersprach, v o m politischen Widerspruch nicht einmal zu re­
den. Denn wenn Philipp schon vor der Eroberung einen solch zuverlässigen 
Mann ins angeblich höchste städtische A m t bringen konnte, hätte er sich die 
Gewalteroberung eigentlich sparen können. 

Der epigraphische Befund läßt sich w o h l plausibler erklären: Es bleibt immer 
möglich und ist vielleicht die einfachste Annahme, daß der Priester i n diesen 
zwei privaten Dokumenten (falls beide aus Amphipol is stammen sollten) einfach 
aus Unkenntnis oder Schludrigkeit des Exzerptors (oder Schreibers) weggelassen 
wurde - es fehlt übrigens auch jeweils der Monat des Rechtsgeschäfts, der bei 
vielen (aber leider nicht bei allen!) anderen Dokumenten dieser A r t festgehalten 
ist. Sollte diese doppelte Abweichung von sonst eingehaltenen N o r m e n auf 
Absicht schließen lassen, dann w i r d man w o h l mi t H A T Z O P O U L O S davon auszu­
gehen haben, daß es zur Zeit dieser zwei Geschäftsabschlüsse tatsächlich keinen 
eponymen Priester gab. Die Gründe dafür können gewiß nicht präzise ermittelt, 
vielleicht aber doch i n Analogie zu Situationen der viel besser dokumentierten 
hellenistischen Zeit vermutet werden. Wenn etwa in Mi le t A p o l l o n als Stephane-
phor oder Aisymnet der M o l p o i ein städtisches A m t übernahm,34 dürfte dies 

31 Ausgeführt in Actes de vente d'Amphipolis, 62-86. 
32 Actes de vente d'Amphipolis, 14 ff., Nr. I . 
33 Sie sind aber in Actes de vente d'Amphipolis, Nrr. I und I I . 
34 I . Milet 13, 122 (zum ersten Mal 332/31: I I Z. 83); 123 (eine bessere Parallele zur 

Situation in Amphipolis, da Apollon gleich im Jahr nach der «Befreiung» der Stadt durch 
Antigonos und dann in Krisenzeiten immer wieder als Eponym herhalten mußte); 124; 
125; 127. 
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eine Krisenerscheinung sein, und man w i r d annehmen dürfen, daß das Epony-
menamt i n Amphipol is (evtl. auch i n Argilos) wie andernorts zwar ehrenvoll 
(wenn auch nicht gerade bill ig), aber vor allem in der Krise unmittelbar nach der 
Eroberung durch den feindlichen Philipp politisch brisant war. Es ist allerdings 
nicht bekannt, welches A m t i m vormakedonischen Amphipol is (oder Argilos) 
eponym war. Als athenische Kolonie würde man zunächst bei Amphipol is eher 
an einen Archonten denken, aber der einzige erhaltene Beschluß aus der Zeit vor 
der Eroberung hilft nicht weiter, da er i n der uns vorliegenden veröffentlichten 
Fo rm gar kein Präskript enthält.35 Mögl ich , vielleicht nicht unwahrscheinlich, ist 
also, daß die Eponymie des i n der makedonischen Zeit häufig belegten Asklepios-
priesters eine Neueinrichtung nach der Eroberung war. Falls aber Kallipos, den 
H A T Z O P O U L O S auf jeden Fall i n die vormakedonische Zeit datieren w i l l , tat­
sächlich in Argilos als Epistates tätig war, w i r d man sich beim Versuch, H A T Z O ­
P O U L O S ' These zu retten, fragen müssen, wie wahrscheinlich es ist, daß zwei eng 
beieinander liegende Städte mi t ganz unterschiedlicher Geschichte überhaupt auf 
die Idee kamen, die Eponymie mi t einem A m t zu verbinden, das überall, w o es 
sonst i n der griechischen Welt vorkommt, i n der untergeordneten Rolle eines 
von einer anderen Instanz Beauftragten belegt ist. Wie das nun auch immer ge­
wesen sein mag, nach relativ kurzer Zeit, noch während der Jahre der Amtszeit 
des Epistates Spargeus, wurde der makedonische Kalender i n Amphipol is ein­
geführt, was auf jeden Fall auf eine grundlegende Neuorientierung der Binnen­
verhältnisse der Stadt schließen läßt.36 

M a n könnte also, ohne auf größere Probleme zu stoßen, die These wagen, daß 
Amphipol is unmittelbar nach der Eroberung durch Phil ipp I I . zunächst v o m 
König direkt verwaltet wurde, eben durch den Epistates Spargeus (oder durch 
die beiden Epistatai Kallipos und Spargeus nacheinander), und daß die zwei Pr i ­
vaturkunden, die nur die Epistatai nennen, einmal Kallipos, einmal Spargeus, 
eben aus dieser Zeit der makedonischen Direktverwaltung stammen, w o es kei­
nen eigenen städtischen Eponymen gegeben hätte. Leute, die i m städtischen 
Raum eine Datierung festhalten woll ten, hätten dann i n dieser Situation zunächst 
keine andere Wahl gehabt, als den königlichen Epistates als die Autori tät , unter 
welcher sie ihre Geschäfte abschlössen, zu benennen. Wenn das zweimalige Weg­
lassen des Monatsnamens nicht bloß Zufall ist, könnte man es dadurch erklären, 
daß die Angabe des Monats deswegen keinen Sinn machte, wei l die königlichen 
Epistatai eben keine Jahresbeamten waren. Daß das w i rk l i ch der Fall war, läßt 
sich i m Fall des Spargeus, über die systemwidrig mehrjährige Tätigkeit hinaus, 
daran festmachen, daß er auch das normale städtische Amtsjahr nicht einhielt, 
denn i m Jahr des Asklepiospriesters Hermagoras, der mi t Sicherheit Eponym 
war, amtierten zwei verschiedene Epistatai, einmal Spargeus, w o h l i n seinen letz-

Epigraphic Appendix Nr. 40. 
Actes de vente d'Amphipolis, Nr. V ist im Monat Xandikos datiert. 
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ten Monaten, und einmal Aischylos.3 7 Die Sache ist auch damit nicht zu retten, 
daß man den Tod des Spargeus während seines letzten Amtsjahres annimmt, 
denn der Sinn der Eponymie ist, daß derjenige, der dem Jahr seinen Namen gab, 
es für das ganze Jahr tat, welches menschliche Schicksal auch immer ihn nach 
dessen Anfang getroffen haben mag. A m besten belegt ist dieses Prinzip für die 
römischen Konsuln, es dürfte aber überall gegolten haben, w o man nach Epony-
men datierte, sonst wäre Chaos ausgebrochen. Sobald dann nach der Eroberung 
in Amphipol is das eponyme Jahrespriestertum eingerichtet oder ein bestehendes 
Priestertum mi t der Eponymie versehen war, wurde der Name seines Inhabers 
immer als der eines echten städtischen Eponymen auf datierten Dokumenten ein­
getragen, doch hielt man es offenbar nach wie vor für oppor tun (nachdem in der 
Krisenzeit die Sitte schon eingerissen war), mi t der gleichzeitigen Angabe des 
königlichen Epistates fortzufahren. I n diesem Fall darf man den Epistates aber 
höchstens einen Pseudoeponymen nennen. 

Nach gründlicher Überlegung bietet das relativ umfangreiche pr ivaturkund­
liche Material aus Mieza sowie aus Amphipol is und Umgebung nach wie vor 
keinen guten Anhal t dafür, das aus dem 3. Jahrhundert bekannte B i ld v o m Ver­
hältnis zwischen Stadt und Herrscher für den Anfang der makedonischen Herr­
schaft i n Amphipol is wesentlich zu revidieren. O b in Amphipol is ein sonst i n 
Makedonien schon praktiziertes System eingeführt wurde, oder aber - eher 
wahrscheinlich - Philipp dort ein neues und, wie sich herausstellen sollte, zu­
kunftsträchtiges Mode l l für eine Symbiose von königlichen und städtischen 
Funktionären in den Städten des Königreiches zum ersten M a l entwickelte, kön­
nen w i r noch nicht wissen; die Frage ist für die Deutung der Epistatai als solche 
zunächst nicht wesentlich. Was allerdings klar zu sein scheint, ist, daß H A T Z O P O U -
L O S ' Interpretationsansatz, wonach die i n den Städten Makedoniens tätigen Ep i ­
statai städtische Eponymen waren, keine Wahrscheinlichkeit für sich beanspru­
chen kann, denn die einzigen Belege für einen Epistates als alleinstehender 
«Eponym» stammten, soweit sie nicht der Nachlässigkeit des Exzerptors der 
jeweiligen Privaturkunde zuzuschreiben sind, anscheinend eben aus der Krisen-
und Umbauzeit i n Amphipol is unmittelbar nach der Eroberung durch Philipp I L 
Deswegen wähle ich dafür den Begriff des Pseudoeponymen, u m dessen Angabe 
i n Datierungsformeln genauer zu fassen. Nach wie vor bleiben große Wissens­
lücken hinsichtlich der eigentlichen Funktionen der Epistatai i n den makedoni­
schen Städten, doch dürfte klar geworden sein, daß w i r wahrscheinlich gerade in 
Amphipol is für Makedonien die ersten Schritte ausmachen können i n Richtung 
auf das charakteristische hellenistische Phänomen der Einbindung von lokaler 
Autonomie in einen größeren, monarchisch regierten Territorialstaat. I n Make­
donien faßt man demnach auch zuerst das klassische wissenschaftliche Problem, 
das A L F R E D H E U S S mi t dem Titel seines Buches, Stadt und Herrscher i m Helle-

Epigraphic Appendix Nrr. 88, 89. 
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nismus, thematisierte, und das ich in abgewandelter Fo rm als Titel dieses Beitrags 
gewählt habe. Das Problem bleibt, wie man sieht, aktuell, und neues epigraphi­
sches Material bringt uns auch hier ein paar Erkenntnisschritte weiter. 

Anhang 

Nachdem der Text dieses Beitrags weitestgehend fertiggestellt war, erreichte mich 
die Publikation eines faszinierenden neuen Dokumentes (wohl eines Diagramma) 
bezüglich der Militärorganisation des makedonischen Staates, das nunmehr in 
zwei sich gegenseitig ergänzenden Exemplaren, einem aus Amphipol is und 
einem aus Kassandreia, vorliegt. Es bezeugt weitere Tätigkeitsfelder für die make­
donischen Epistatai, die zwar wegen des Erhaltungszustandes der Steine nicht 
immer eindeutig zu erkennen sind, aber keineswegs i m Widerspruch zur hier 
vorgetragenen Interpretation zu stehen scheinen. A u c h diese Urkunde stammt 
w o h l aus der Regierungszeit Philipps V., und sie macht es erneut höchst unwahr­
scheinlich, daß die Aufgaben, die die Epistatai danach zu erfüllen hatten, von 
anderen Personen als Vertretern der königlichen Verwaltung hätten wahrgenom­
men werden können.3S I m übrigen gewährt das neue Reglement einen tiefen E in ­
blick i n das Eindringen der königlichen Verwaltung nicht nur i n die Angelegen­
heiten der Städte, sondern sogar in die persönlichen Rechte jeder einzelnen 
makedonischen Familie, zumindest i n Bezug auf deren militärische Verpflichtung 
gegenüber dem Gesamtstaat. Aber hier werde ich mich auf die Aussagen der 
neuen Urkunde über die Rolle des Epistates beschränken. 

Der Anfang des Diagramma ist i n beiden Exemplaren verloren, und der er­
haltene Teil des Textes setzt ein, w o es u m die Registrierung von Männern nach 
Haushalten geht. Relativ viel scheint aber verloren zu sein, da i m erhaltenen Teil 
nur Sonderfälle behandelt werden. Streitfälle sollen von δικασταί entschieden 
werden; eventuelle Strafen sind zu zahlen εις τό βασιλικόν. Man kann aber aus 
der Tatsache, daß die Epistatai niemanden registrieren sollen, der nicht schon 
früher έν τοις πολιτεύμασιν angemeldet war,39 schließen, daß sie für die Registrie­
rung der Männer i n den als unterste Rekrutierungseinheit einzustufenden «Feuer­
stellen» (πυροκαύσεις) zuständig waren. Irgendwie beteiligt an dieser ganzen Pro­
zedur waren auch ό έπϊ τάς διαγραφάς (vielleicht derjenige Offizier, der für die 
Rekrutierungslisten auf zentraler Ebene der königlichen Verwaltung zuständig 
war) sowie der γραμματεύς, der auch Offizier der Zentralverwaltung mi t direk­
tem Zugang zum König gewesen zu sein scheint und deswegen von den explizit 

38 Editio Princeps von P. NIGDELIS und K. SISMANIDES, Ancient Macedonia V I , Thessa-
loniki 1999, 807-822. Neuedition und eingehende Diskussion von M . B. HATZOPOULOS, 
L'organisation de l'armée macédonienne sous les Antigonides. Problèmes anciens et docu­
ments nouveaux, Athen 2001. Der Text wird nach dieser Ausgabe (157ff. N . 2 I und II) 
zitiert. 

39 2 I A , 21. 



König und Stadt im hellenistischen Makedonien: die Rolle des Epistates 63 

so genannten γραμματείς der Epistatai (2 I A , 29) zu unterscheiden ist. Sie wer­
den nämlich für Verfehlungen bei der Registrierung der Männer vor O r t , genau 
wie der Epistates selbst, persönlich haftbar gemacht. A u c h i n diesem Fall sind 
eventuelle Strafen zentral εις τό βασιλικόν zu bezahlen. 

Aus den allein i m Exemplar von Kassandreia (2 I I ) erhaltenen Zeilen lassen 
sich für die Rolle des Epistates weitere Gesichtspunkte gewinnen. I n der ersten 
erhaltenen Zeile dieses Exemplars geht es u m die Dokimasia der Pferde. Der Teil, 
wo bestimmt wurde, wer die Pferde zur Verfügung stellen mußte und wofür sie 
verwendet wurden, ist leider verloren. Wo der erhaltene Teil der Urkunde ein­
setzt, geht es anscheinend u m die Beschaffung von tauglichen Ersatztieren sowie 
u m die Bestrafung derjenigen Verantwortlichen, die die hier aufgestellten Regeln 
nicht einhalten. Unter den namentlich genannten Verantwortlichen befinden sich 
der Epistates, ό επί της χώρας (wieder ein noch nicht bekannter Funktionär der 
makedonischen Zentralregierung, dessen Titel allerdings den Schluß nahelegt, 
daß noch zu dieser Zeit Makedonien nicht vollständig nach Städten und städti­
schen Territorien durchorganisiert war), der 'ίππαρχος sowie der γραμματεύς, 
ohne daß aus den Fragmenten des Textes Klarheit über deren jeweilige Funkt ion 
i m Detail gewonnen werden kann. 

Es bleibt aber zu konstatieren, daß in diesem neuen Rekrutierungs-Diagramma 
der Epistates hoheitliche (königliche) gesamtstaatliche Aufgaben in einem geogra­
phisch definierten Tätigkeitsbereich wahrnimmt. Das königliche Diagramma 
weist i hm Funktionen zu, und die königliche Kasse n immt die Strafgelder ein, 
die aus dieser Tätigkeit anfallen. Der Epistates w i r d außerdem i m gleichen Atem­
zug erwähnt mi t Funktionären, die charakteristische Titel der königlichen Ver­
waltung tragen (ό έπΐ τας διαγραφάς, ό έπι της χώρας) oder auch von H A T Z O -
P O U L O S als deren Offiziere anerkannt werden (der 'ίππαρχος und γραμματεύς). 
N i m m t man all dies zusammen, wäre es ausgesprochen unwahrscheinlich, wenn 
von allen diesen Leuten allein der Epistates dem Wesen nach städtischer Amts­
träger gewesen sein sollte. Wenn das dennoch so wäre, müßte man sich mi t dem 
Sachverhalt abfinden, daß der Kön ig ihn behandelte, als ob er sein eigener Funk­
tionär wäre, was ebenfalls sehr weitreichende Konsequenzen für den Status der 
Städte innerhalb des makedonischen Staates nach sich ziehen würde.4 0 
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40 Für förderliche Kritik habe ich H A N S - U L R I C H WIEMER und H E L M U T M Ü L L E R ZU 
danken. [Korr. Zus.: Der Beitrag von F. PAPAZOGLOU, ZAnt 50, 2000, 169-176 wurde mir 
erst nach Abschluß der Drucklegung bekannt.] 




